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[S. 79] I. Schuldbetreibungsbeamtete.

§. 1. In jedem der eilf Bezirke wird ein Schuldenschreiber aufgestellt, welcher auf einen
dreyfachen, der Genehmigung des Obergerichtes zu unterwerfenden, Vorschlag des
Bezirksgerichtes von dem Regierungsrathe gewahlt wird.

§. 2. Er besorgt unter den nachstehenden Bestimmungen die Schuldbetreibung im
Bezirke, und leistet vor dem Bezirksgerichte folgenden Pflichteid:

«lhr sollet schworen, die Euch Ubertragene Schuldbetreibung den Gesetzen unsers
Cantons gemaf nach bestem Wissen und Gewissen zu besorgen, Uber dieselbe
getreue und genaue Protokolle zu fiihren, jede Angabe auf die bestimmte Zeit
auszufertigen, dem Armen wie dem Reichen, dem Fremden wie dem Einheimischen,
keine Mieth noch Gaben zu nehmen, alles getreu und ohne Gefahr.»

§. 3. Fir Erfillung seiner Verrichtungen und fir alle aus einer die3falligen Uebertretung
oder Unterlassung gegen ihn entstehenden Ansprachen stellt der Schuldenschreiber
zwey habhafte solidarisch verpflichtete Blirgen. Der Rath des Innern, auf das Befinden
des Bezirksrathes, entscheidet Uber deren Annehmbarkeit und nimmt ihren schriftlichen
Burg- // [S. 80] schaftsschein in Verwahrung. (Ueber die Burgschaften der
Gemeindammanner s. Art. 39. des Gesetzes Uber die Gemeindeverwaltung vom

30. May 1831.)

§. 4. Seine Amtsdauer ist auf sechs Jahre festgesetzt, nach welchen eine neue Wahi
vorzunehmen ist. Der Abtretende ist wieder wahlbar. Statthalter, Prasident, Mitglieder,
Schreiber und Weibel der Bezirksgerichte, so wie die Gemeindammanner, kénnen nicht
Schuldenschreiber seyn.

§. 5. Er muf3 sein Bureau in dem Hauptorte des Bezirkes halten, und hat daflr zu
sorgen, dal} dasselbe taglich offen stehe. Er flihrt zwey Protokolle. In das eine
verzeichnet er die Angaben in der Reihenfolge wie sie einkommen; in das andere die
ausgefertigten Rechtsbotte, Pfandscheine etc., mit fortlaufenden Nummern. Beyde
sollen enthalten: Tag, Nahme des Glaubigers und Schuldners und die Schuldsumme,
auch ein alphabetisches Register Uber die Nahmen der Schuldner. Er hat Angaben und
Abstellungen, welche abgesondert von den Empfangsbescheinigungen fir geleistete
Zahlungen auszustellen sind, ebenfalls mit fortgefihrten Nummern wenigstens ein Jahr
lang von der Zeit ihrer Eingabe, die Protokolle aber immerfort aufzubewahren.

§. 6. Schuldenschreiber und Gemeindammanner sind fur die gesetzmafige Ausfuhrung
der Schuldbetreibung dem Glaubiger verantwortlich und zwar in dem Sinne, dal jeder
aus Absicht oder Nachlassigkeit entstandene Fehler oder Verzug den
Rechtstriebbeamteten zur Zahlung verpflichtet, wogegen dieser in die Rechte des
Glaubigers eintritt. // [S. 81]
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§. 7. Nach Art. 76. der Verfassung stehen die Schuldbetreibungsbeamteten unter der
unmittelbaren Aufsicht der Bezirksgerichte.

Wenigstens ein Mahl jahrlich werden diese nachsehen, ob die Protokolle nach
gesetzlicher Vorschrift gefuhrt werden.

Beschwerden Uber die Geschéaftsflihrung der Schuldbetreibungsbeamteten werden bey
dem Bezirksgerichte angebracht, mit Vorbehalt des Recurses an das Obergericht.
Klagen auf Ersatz werden auf dem gewohnten Rechtsgange geltend gemacht.

Il. Arten der Schuldbetreibung.

§. 8. Es gibt zwey Arten der Schuldbetreibung.
a)Die ordentliche.

b) Die schnelle.

Die erstere kommt in allen Fallen zur Anwendung, wo nicht ausnahmsweise durch das
Gesetz die zweyte angeordnet ist.

lll. Ordentliche Schuldbetreibung.

A. Fur Forderungen, die nicht grundversichert sind.

§. 9. Wer einen sdumigen Schuldner fur eine Forderung betreiben will, die der
ordentlichen Schuldbetreibung unterworfen ist und nicht in die im Art. 31. bezeichnete
Classe gehdort und den Betrag von 16 Frkn. nicht Ubersteigt, hat sich schriftlich
(entweder unmittelbar oder durch Vermittelung eines andern Schuldenschreibers

Art. 46.) an den Schuldenschreiber des Bezirkes zu wenden, in welchem der Schuldner
wohnhaft ist, und demselben Natur und GroRRe der // [S. 82] Forderung, die Anzahl und
Verfallzeit der Zinse, fir welche betrieben werden soll, deutlich anzuzeigen.

Ist der Schuldenschreiber selbst der Glaubiger oder der Schuldner, so geht die
Schuldbetreibung durch den Gemeindammann des Hauptortes, welcher in solchen
Fallen die néthigen Eintrage in das Protokoll des Schuldenschreibers zu machen hat.

Von dieser Vorschrift sind diejenigen Forderungen des Schuldenschreibers
ausgenommen, welche sich auf Betreibungskosten beziehen.

§. 10. Der Glaubiger ist befugt, seine Angabe dem Schuldbetreibungsbeamteten
doppelt einzugeben, und das eine Doppel mit dessen Empfangsbescheinigung zuriick
Zu verlangen.

§. 11. Fir alle bis Samstag Abend um 8 Uhr eingelaufenen Angaben fertigt der
Schuldenschreiber Rechtsbotte aus, welche er vom darauf folgenden Dienstag datirt.
Er sorgt daflir, dal sie bis Dienstag Abend in die Hande der Gemeindammanner
gelangen, welche sie am nachsten oder spatestens zweyten Tage darauf anzulegen
haben. Bey der Schuldbetreibung gegen Bevogtete sind die Botte zu Handen der
Bevogteten bey’'m Vogte abzugeben.

§. 12. Ein und zwanzig Tage nach dem Rechtsbott wird, unter Einhohlung der
Unterschrift des Bezirksgerichts-Prasidenten, von dem Schuldenschreiber der
Pfandschein ausgefertigt und dem Gemeindammann auf den in Art. 11. bestimmten
Tag zugestellt.

§. 13. Der Gemeindammann begibt sich am nachsten oder zweyten Tage darauf zu
dem Schuldner, weist ihm den Pfandschein vor und verlangt Pfander. // [S. 83]
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Der Schuldner ist verpflichtet, ihm Zimmer und Schranke zu 6ffnen, und der
Gemeindammann wird, jedoch vorzugsweise die dem Schuldner entbehrlichem, unter
nahmentlicher Bezeichnung jedes einzelnen Gegenstandes, so viele Pfander
aufschreiben, bis die Forderung vollstandig gedeckt erscheint.

DalR die Pfandung geschehen sey, und worin die einzelnen Pfander bestehen, wird in’s
Pfandbuch eingetragen, und ebenso auf der Ruckseite des Pfandscheines notirt, dieser
mit Datum und Unterschrift versehen, und dem Schuldenschreiber zu Handen des
Glaubigers zurlck gesandt.

Konnten nicht so viel Pfander aufgeschrieben werden, daf} die Forderung als gedeckt
erscheint, so soll der Gemeindammann auf dem Pfandscheine bemerken, dal} alles
Pfandbare gepfandet worden und nicht mehreres vorhanden sey.

§. 14. Als Pfander kénnen nicht eingeschrieben werden:

a)Die Kirchenblcher des Schuldners und seiner Ehefrau, die Kirchen- und
Schulblicher der Kinder.

b) Die Kleider der Frau und Kinder des Schuldners. Ferner die unentbehrlichen Kleider
des Schuldners selbst.

c) Die zu Erfillung der Militarpflicht erforderlichen Kleider und Waffen.

AuBer diesen Gegenstanden hat der Gemeindammann alle in der Wohnung des
Schuldners sich vorfindenden Vermogensstlicke aufzunehmen, auch wenn sie
angeblich der Ehefrau oder Andern gehéren; nur soll / [S. 84] er dabey bemerken, von
wem sie angesprochen werden; auch soll der Gemeindammann solche Gegenstande
bey der Berechnung, ob genligende Pfander eingeschrieben seyen, nicht in Anschlag
bringen.

Wollen solche Einsprachen geltend gemacht werden, so hat der angebliche
Eigenthimer seine Klage innert vierzehn Tagen, von der Pfandung an gerechnet, bey
dem Friedensrichteramte des Ortes, wo gepfandet wurde, anzubringen, widrigenfalls
angenommen wirde, dal® er auf sein Klagerecht verzichte.

§. 15. Werden Gegenstande gepfandet, welche von dem Schuldner oder jemand
anderm als Eigenthum eines Dritten erklart sind, so hat der Gemeindammann dem
Letztern davon schriftliche Anzeige zu machen. Er bezieht dafiir eine Geblihr von

2 Btzn. entweder von dem Eigenthimer, wenn solcher von dieser Anzeige Gebrauch
macht, sonst aber aus dem Ertrage der gepfandeten Gegenstande.

§. 16. Auch bereits verpfandete Vermdgensstiicke sind auf gleiche Weise einer weitern
Pfandung unterworfen; dabey ist die schon darauf haftende Schuld auf dem
Pfandscheine vorzustellen.

§. 17. Insofern der Werth der eingeschriebenen Pfande, nach Abzug der
Versilberungskosten, nickt die Halfte des Betrages der Forderung erreichen sollte, so
hat der Gemeindammann dieses auf dem Pfandscheine zu bemerken, und steht
sodann dem Glaubiger frey, auf die Pfander zu verzichten und die hohen Rechte zu
verlangen.

§. 18. Der Glaubiger ist befugt, von dem Ge- // [S. 85] meindammann zu verlangen,
dal er die eingeschriebenen Pfander in amtliche Verwahrung nehme.

§. 19. Schuldner, welche die ihnen anvertrauten Pfander entfremden oder
beschadigen, sind an das zustandige Gericht zur Bestrafung zu Gberweisen.
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§. 20. Fruhestens ein und zwanzig Tage nach Ausfertigung des Pfandscheines kann
die Versteigerung der Pfander erfolgen.

Der Glaubiger kann die Bewilligung hieflr nicht friher als vierzehn Tage nach
Ausfertigung des Pfandscheins durch den Schuldenschreiber bey dem Prasidenten des
Bezirksgerichtes einhohlen. Zu diesem Behuf schreibt er auf den Pfandschein:

«Der Glaubiger verlangt Versilberung. N. — den — — N. N.» und schickt den Pfandschein
dem Schuldenschreiber, der fir Einhohlung der Bewilligung zu sorgen hat, und nachher
den Schein dem Gemeindammann zustellt. Dieser veranstaltet sofort auf angemessene
Weise die Versteigerung und bezieht den Erl6s, hat jedoch die Versteigerung
abzubrechen, sobald der Betrag der Forderung und der Kosten unzweifelhaft erldst ist.
Den Betrag stellt er dem Schuldenschreiber zu Handen des Glaubigers, allfalligen
Ueberschul® dem Schuldner zu. Fir den Mindererlds wird auf Verlangen des
Glaubigers die Schuldbetreibung fortgesetzt, so dal} sofort die Ausfertigung der
Warnung vor dem Auffallsruf erfolgt.

§. 21. Wenn der Glaubiger innerhalb sechs Monathen, vom Tage der Ausfertigung des
Pfandscheins an gerechnet, die Versilberung nicht vornehmen 1at, so erldéscht das
Pfandrecht. // [S. 86]

Kommen wahrend der Dauer dieser Frist Pfandscheine nach, so ist der Innhaber eines
solchen nachgehenden Pfandscheines berechtigt, die Versilberung des vorgehenden
zu verlangen; der allféllige Mehrerlés wird den nachgehenden eingehandigt.

Auch der Schuldner ist nach geschehener Pfandung zu jeder Zeit befugt, die
Versilberung zu verlangen, zu welchem Ende er sich an den Bezirksgerichts-
Prasidenten zu wenden hat.

§. 22. Finden sich bey der Pfandung keine Pfander vor (Art. 13.) und will der Glaubiger
die Schuldbetreibung fortsetzen, so stellt er sein diel3falliges Begehren schriftlich dem
Schuldenschreiber zu.

Aulerdem ist der Innhaber eines leeren Pfandscheines, sofern seit dem Zeitpunkte der
versuchten Pfandung der Schuldner nicht in Concurs gerathen, berechtigt, die
Pfandung von irgendwo entdeckten Vermdgensstiucken desselben bey dem
betreffenden Bezirksgerichts-Prasidenten unter Vorweisung des Pfandscheines zu
verlangen.

Ist hingegen der Schuldner seit jenem Zeitpunkte in Concurs gerathen, so findet die
Pfandung nicht mehr, wohl aber die Beschlagnahme solcher Vermdgensstiicke zu
Handen der Concursmassa Statt.

§. 23. Fruhestens vierzehn Tage nach Ausfertigung des leeren Pfandscheines wird der
Schuldenschreiber, in so ferne der Glaubiger es begehrt, auf gleiche Weise wie das
Rechtsbott (Art. 11.) die Warnung vor dem Auffall ausfertigen und durch den
Gemeindammann dem Schuldner zustellen lassen. // [S. 87]

§. 24. Vierzehn Tage hierauf folgt der Auffallsruf, welcher durch Anschlagen an einem
paffenden Orte &ffentlich bekannt gemacht wird.

§. 25. Erfolgt keine Bezahlung, so wird zehn Tage nach der Ausfertigung der Warnung
die Auffallsbeschreibung aufgenommen, zu welchem Behuf der Schuldenschreiber
dem Bezirksgerichts-Prasidenten von der Durchfuhrung der Schuldbetreibung
schriftliche Anzeige zu machen hat.
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Diesem liegt dann ob, die betreffende Landschreiberey zur unverweilten Beschreibung,
Besiegelung und Sicherstellung des Auffallsgutes aufzufordern und die fernern
Einleitungen zur Concurseréffnung zu treffen.

§. 26. Bey Forderungen, fur welche freywillig Pfandrechte auf Schuldtitel oder andere
bewegliche Sachen eingeraumt sind, soll der Glaubiger gleich bey der Angabe zum
Behuf des Rechtsbottes bemerken, daf’ er Pfander habe.

Nach ein und zwanzig Tagen wird dem Schuldner die Anzeige gemacht, daf3 nach
Verflul von drey Wochen, auf Begehren des Glaubigers, die Versilberung erfolgen
werde (Warnung vor der Versilberung.) Zugleich kann der Letztere verlangen, dal} die
Pfander, insoferne sie sich noch im Besitze des Schuldners befinden, in amtliche
Verwahrung genommen werden. Die Versilberung geht sodann auf die gleiche Weise,
wie bey laufenden Forderungen, vor sich; wenn jedoch die Pfander in den Handen des
Glaubigers sind, so wird die Versteigerung // [S. 88] durch den Gemeindammann des
Wohnortes des Glaubigers vorgenommen.

§. 27. Wenn der Betrag der Forderung 16 Frkn. nicht Ubersteigt und sie nicht
grundversichert ist, so kann die Betreibung bey dem Gemeindammann des Schuldners
anhangig gemacht werden.

§. 28. Der Gemeindammann fuhrt hierauf nach Anleitung der Art. 11-18. 20. und 22.
die Betreibung bis zur Pfandung und Versilberung durch.

Wird wegen ganzlichen Mangels oder wegen Unzulanglichkeit der Pfander die
Fortsetzung der Betreibung verlangt, so hat der Glaubiger sich schriftlich an den
Schuldenschreiber zu wenden und ihm den Pfandbericht des Gemeindammanns
vorzulegen, damit er (der Schuldenschreiber) nach Anleitung der Art. 23-25. die
Betreibung vollende.

Wenn der Gemeindammann aber selbst Glaubiger oder Schuldner ist, so mul} die
Betreibung auch fur diese Classe von Forderungen durch den Schuldenschreiber
geschehen.

§. 29. Die Botte der Gemeindammanner mussen gleichzeitig mit denjenigen der
Schuldenschreiber angelegt werden, und es darf auch bey der Pfandung keinerley
Vorzug weder flr die eine noch andere Betreibung Statt finden.

§. 30. Dem Gemeindammann liegt ob, Uber seine Betreibungen ein genaues Protokoll
zu fuhren, die ausgefertigten Rechtsbotte und Pfandscheine mit fortlaufenden
Nummern, so wie sie ausgefertigt werden, // [S. 89] sorgfaltig einzutragen, Angaben
und Abstellungen aufzubewahren.

B. Fir grundversicherte Forderungen.

§. 31. Fur grundversicherte Forderungen und fiir Zinse von solchen wird acht und
zwanzig Tage nach dem Rechtsbotte die Warnung vor dem Auffall und ein und zwanzig
Tage nach dieser der Auffallsruf ausgefertigt, worauf nach Verflul3 von zehn Tagen der
Auffall nach Art. 25. eingeleitet wird.

Zinse, fur welche die fur die Hauptschuld verschriebenen Liegenschaften nach den
Gesetzen nicht mehr haften, mithin als unversicherte laufende Forderungen zu
betrachten sind, unterliegen der Schuldbetreibung fir nicht grundversicherte
Forderungen.
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IV. Rechtsstillstande.

§. 32. Wahrend folgender Zeitraume soll die Schuldbetreibung still stehen:
1. Sieben Tage vor und sechs Tage nach dem Osterfeste.

2. Sieben Tage vor und sechs Tage nach dem Pfingstfeste.

3. Wahrend der Bettagswoche.

4. Sieben Tage vor dem Weihnachtsfeste bis zum 13. Januar (XX Tag.)

5. Vom zweyten Sonntag des Heumonaths an finf Wochen.

6. Vom zweyten Sonntag des Weinmonaths an drey Wochen.

§. 33. Die Zeit des Rechtsstillstandes wird bey Berechnung der Fristen nicht in
Anschlag gebracht, // [S. 90] mit Ausnahme der Art. 21. bezeichneten Frist flir
Vornahme der Versilberung.

Ist jedoch die Schuldbetreibung so weit vorgertickt, dal der Auffallsruf noch vor dem
Rechtsstillstand erlassen worden, so soll auch wahrend desselben die Beschreibung
aufgenommen werden, indessen nicht am Tage vor und nach dem Feste, und wahrend
des Festes selbst.

§. 34. Eine vor dem Rechtsstillstande bewilligte Versilberung kann auch wahrend
desselben vollzogen werden, insofern die Art. 20. bezeichnete Frist von drey Wochen
vor dessen Eintritt abgelaufen ist, jedoch zwey Tage vor und zwey Tage nach einem
heiligen Festtage und wahrend des Festes selbst nicht.

V. Nothganten.

§. 35. Vor der Ausfertigung des Auffallsrufes kann von dem Bezirksgerichts-
Prasidenten zur Abhaltung einer Nothgant die Schuldbetreibung fir vierzehn Tage
gestellt werden, wenn der Betriebene ein Zeugnify des Gemeindammanns, des
Gemeindraths-Prasidenten und der Notariatskanzley vorweist, daf® nach
Wahrscheinlichkeit dem Auffall durch die Gant vorgebogen werden kdnne. Bis nach
Austrag der Sache ist das bewegliche Vermdgen mit Beschlag zu belegen.

Uebrigens sind alle amtlichen Hemmungen der Schuldbetreibung, nahmentlich die
Ertheilung von Moratorien, sammtlichen Behdrden bey eigener Verantwortlichkeit
untersagt. // [S. 91]

VI. Rechtsvorschléage und Rechtséffnungen.

§. 36. Glaubt der Betriebene zur Zahlung nicht verpflichtet zu seyn, so hat er innerhalb
vierzehn Tagen, von der Ausfertigung des Rechtsbottes an, sich bey dem
Bezirksgerichts-Prasidenten um einen Rechtsvorschlag zu verwenden, und demselben
die Griinde der Zahlungsverweigerung anzugeben.

Nur fur erwiesen richtige (liquide) Forderungen soll kein Rechtsvorschlag ertheilt
werden. Der Rechtsvorschlag, der auf das Rechtsbott zu setzen ist, soll auch die von
dem Schuldner angefiihrten Griinde enthalten.

§. 37. Wer jene vierzehn Tage Uberwartet, hat den Schuldbetrag bey der
Gerichtskanzley hinter Recht zu legen. Nach Ausfertigung des Pfandscheines oder der
Warnung vor dem Auffalle, oder (wo freywillige Pfander sind) der Warnung vor der
Versilberung, kann kein Rechtsvorschlag mehr gegeben werden.
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Der ausgewirkte Rechtsvorschlag ist durch den Betriebenen dem Schuldenschreiber zu
Handen des Betreibenden vor dem Tage der Ausfertigung des Pfandscheines (Art. 12.)
zuzustellen.

§. 38. Ist nur fur einen Theil der Forderung Rechtsvorschlag ertheilt worden, so geht die
Schuldbetreibung fir den Ubrigen fort.

§. 39. Glaubt der Betreibende im Besitze einer richtigen (liquiden) Forderung zu seyn,
so kann er sich bey dem Bezirksgerichts-Prasidenten unter Vorweisung seines
Forderungstitels und des Rechtsvorschlages fur Aufhebung des letztern
(Rechtsoffnung) verwenden. // [S. 92]

§. 40. Wer durch irgend einen bey naherer Untersuchung als ligenhaft erscheinenden
Grund, sey es einen Rechtsvorschlag von dem Bezirksgerichts-Prasidenten oder eine

einstweilige Rechtsstellung von der Justiz-Commission des Obergerichtes ausgewirkt

hat, soll, insofern diese Handlung nicht wegen besonderer Umstande in ein wirkliches

Vergehen Ubergeht, beziehungsweise entweder von dem betreffenden Bezirksgerichte
oder von dem Obergerichte mit einer Ordnungsbule belegt werden.

VII. Schnelle Schuldbetreibung.

§. 41. Wer fur eine Forderung die schnelle Schuldbetreibung anwenden will, bedarf
dazu der Bewilligung des Bezirksgerichts-Prasidenten, welchem obliegt vorerst zu
untersuchen, ob die Forderung nach den Gesetzen dieser Art der Schuldbetreibung
unterworfen sey.

§. 42. Die schriftliche Bewilligung wird dem Schuldenschreiber Gbergeben, welcher
dieselbe unter genauer Bemerkung der Zeit, in welcher sie ihm eingehandigt wird, in
das Betreibungsprotokoll eintragt, das Rechtsbott, auf welchem die Zeit ebenfalls
genau zu bemerken ist, ausfertigt, und dasselbe durch den Gemeindammann dem
Schuldner Gbergeben laft.

Auch der Gemeindammann hat die Zeit der Anlegung des Bottes genau in seinem
Protokoll anzufiihren.

§. 43. Ist innerhalb 24 Stunden, vom Augenblicke der Anlegung des Bottes an
gerechnet, keine Zahlung erfolgt, so hat der Gemeindammann ohne // [S. 93] weitern
Auftrag die Pfandung vorzunehmen; im Fall sich nicht hinlangliche Pfander vorfinden,
sogleich Beschieflung und Besiegelung (Obsignation) zu bewerkstelligen, und davon
dem Schuldenschreiber zu Handen des Bezirksgerichts-Prasidenten Anzeige zu
machen, damit dieser sofort nach Art. 25. den Concurs eroffnen kann.

§. 44. Haben sich hinlangliche Pfander vorgefunden, so wird der Pfandschein dem
Glaubiger durch den Schuldenschreiber zugestellt, und es steht ihm frey, entweder
sogleich den Verkauf nach Art. 20. zu verlangen, oder damit zuzuwarten, in welch’
letzterm Falle die Pfandung sechs Monathe lang gultig, dann aber den im Art. 21.
enthaltenen Bestimmungen unterworfen ist.

§. 45. Die schnelle Schuldbetreibung ist den im Art. 32. bestimmten Rechtsstillstdnden
nicht unterworfen, jedoch soll sie auch nicht an Fest- oder Sonntagen vollzogen, noch
diese Tage bey Berechnung der Frist in Anschlag gebracht werden.
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VIII. Alilgemeine Bestimmungen.

§. 46. Es kann bey jedem Schuldenschreiber flir den ganzen Canton Schuldbetreibung
angehoben werden, wel3halb sich dieselben unter einander in die néthige Verbindung
setzen sollen.

§. 47. Bezieht sich die Angabe auf eine Forderung, die nicht in Geld besteht, so muf
der Geldanschlag beygefligt seyn.

§. 48. Auch Aufkindungen von Schulden kénnen // [S. 94] dem Betreffenden aus dem
Wege der Schuldbetreibung angelegt werden.

§. 49. Fir die Pfandeinschreibung, die Warnung vor der Versilberung (Art. 26.), die
Pfandversilberung selbst und fir die Ausfertigung der Warnung vor dem Auffall und des
Auffallsrufes bedarf es der durch die Schuldbetreibungsbeamteten einzuhohlenden
Bewilligung des Bezirksgerichts-Prasidenten, unter dem der Schuldner steht (als
controlirender Behorde.)

§. 50. Den Schuldenschreibern und den Gemeindammannern ist nicht gestattet, von
dem Schuldner Zahlung anzunehmen; auch sollen sie bey eigener Verantwortlichkeit
die Rechte nicht stellen, ohne eine schriftliche Abstellung von Seite des Glaubigers
(welche nach Art. 5. aufzubewahren ist), oder einen férmlichen Rechtsvorschlag.

§. 51. Nach Ausfertigung der Warnung vor dem Auffall kann keine glltige Verpfandung
oder VeraufRerung von Liegenschaften vorgenommen werden, und ebenso nach
Ausfertigung des Rechtsbottes keine freywillige Verpfandung anderer
Vermogenssticke durch das Pfandbuch; es wéare denn, dalk die Schuldbetreibung
gestellt worden ware, oder daf’ der betreibende Glaubiger seine Einwilligung gegeben
hatte.

Der Schuldenschreiber wird jeden Dienstag den Landschreibereyen Verzeichnisse
derjenigen Kanzleyangehdrigen zustellen, gegen welche er auf diesen Tag die
Warnung vor dem Auffall ausgefertigt hat.

§. 52. Durch allfallig vorhandene hohe Rechte fur grundversicherte Forderungen wird
die Pfandung fur unversicherte Schulden nicht gestort. // [S. 95]

Nach der Ausfertigung des Auffallsrufes kann jedoch in Folge der Schuldbetreibung
weder eine Pfandereinschreibung noch eine Versilberung mehr Statt finden.

§. 53. Die Schuldbetreibung kann von Seite des Glaubigers auch mit dem Vorbehalt
eingestellt werden, sie wieder da fortgehen zu lassen, wo sie aufgehort hat. Eine
solche Einstellung soll indessen héchstens fir sechs Wochen gultig seyn, (wobey zwar
die Rechtsstillstdnde nicht gerechnet werden), so dal3, wenn der Glaubiger mit
Wiederanhebung der Schuldbetreibung langere Zeit zuwartet, diese wieder von vorn
angehoben werden mul3.

§. 54. Bleibt die Schuldbetreibung durch Versaumung der Schuldbetreibungsbeamteten
oder durch Zufalligkeiten stehen, so muf} sie wieder da angehoben werden, wo sie
stehen geblieben ist, mit Vorbehalt des im erstern Falle dem Glaubiger gegen den
Beamteten zustehenden Regresses (Art. 6.)

§. 55. Gegen Schuldner, die sich wahrend der Schuldbetreibung in einem andern
Bezirke des Cantons, als wo dieselbe angehoben worden, niederlassen, geht die
Schuldbetreibung an dem neuen Wohnorte von dem Punkt aus fort, auf dem sie an
dem frihern stehen geblieben.
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Sollte aber ein Schuldner sich nach angehobener Betreibung aus dem Canton mit
seinen Effecten entfernen wollen, so ist der Creditor befugt, durch einen bey dem
betreffenden Bezirksgerichts-Prasidenten auszuwirkenden Befehl ihn hieran zu
hindern. Auch steht die Entfernung des Schuldners aus dem Canton // [S. 96] nach
angelegtem Rechtsbotte keineswegs der Pfandung der zurlickgelassenen Effecten und
der Pfandversilberung im Wege. Die letztere wird in wichtigern Fallen der
Bezirksgerichts-Prasident unter Ansehung einer Frist androhen. Hat sich der Debitor
bereits entfernt, so kann gegen ihn bey dem betreffenden hierseitigen Bezirksgerichte
der Concurs angerufen werden.

§. 56. Ist der Schuldner einer grundversicherten Forderung zur Verfallzeit abwesend,

so kann demselben auf das Verlangen des Glaubigers durch das betreffende
Bezirksgericht, unter Androhung des Concurses, eine Frist angesetzt werden; ist die
Forderung nicht grundversichert, sondern durch bewegliche Pfander gedeckt, so kann
bey demjenigen Bezirksgerichte, in dessen Kreise die Pfander liegen, die
Pfandversilberung nachgesucht werden. Dieses hat, wenn der Aufenthaltsort des
Schuldners bekannt ist, demselben die anzusetzende Frist bekannt zu machen; ist aber
der Aufenthaltsort unbekannt, so wird das Gericht, je nach den Umstanden, den
Schuldner, mit Ansehung einer Frist und unter Androhung der Versilberung, 6ffentlich
auffordern, oder die Versilberung sofort bewilligen.

§. 57. Die Schuldbetreibungsgebtihren hat bey Abgabe des Abstellungsscheins oder
des Rechtsvorschlags der Schuldner zu bezahlen; nach der Pfandung oder nach
durchgeflhrter Schuldbetreibung hingegen hat sie der Glaubiger zu berichtigen, der sie
aber von dem Schuldner zurtickfordern, oder bey der Versilberung oder bey’'m Concurs
mit in Rechnung bringen kann. // [S. 97]

IX. Gebuhren.
A. In der ordentlichen Schuldbetreibung.
Fur nicht grundversicherte Forderungen.

1. Durch den Schuldenschreiber fir und unter 16 Frkn.
§. 58. Fir die Eintragung der Angabe und die Ausfertigung des Rechtsbottes gebihren

dem Schuldenschreiber 2 B.
" Gemeindammann fur Anlegung desselben 2 B.
4R
Fir den Pfandschein:
dem Gerichtsprasidenten fiir die Bewilligung 18.
fur die Ausfertigung dem Schuldenschreiber 3.
fur die Pfandung dem Gemeindammann 15R.
wenn keine Pfander gefunden werden 5R.
Fir Einhohlung der Versilberungsbewilligung und Versendung des Pfandscheines:
dem Gerichtsprasidenten 2.
dem Schuldenschreiber 30.
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Fir die Pfandversteigerung, wenn der Erl6s funfzig Gulden und darunter betragt:

dem Gemeindammann
seinem Weibel
wenn der Erlds Uber flinfzig Gulden ausmacht
wovon dem Gemeindammann
" " Weibel

15R.
10R.
1 %.

I3

3.

Wenn die Versteigerung in 6ffentlichen Blattern bekannt gemacht wird, so werden die

Einrickungsgeblhren besonders berechnet. // [S. 98]

Fir den Bezug des Erléses und die Uebersendung an den Schuldenschreiber:

dem Gemeindammann, wenn der Erl6s flinfzig Gulden und darunter betragt
und wenn der Erl6s Uber flunfzig Gulden betragt
fur die Versendung an den Glaubiger dem Schuldenschreiber

2. Warnung vor der Versilberung.

dem Gerichts-Prasidenten fiir die Bewilligung
" Schuldenschreiber fir die Ausfertigung

Gemeindammann fir die Anlegung

3. In der Betreibung durch die Gemeindammanner.
Fir die Ausfertigung und Anlegung des Bottes
" " " " " Pfandscheines und Einschreibung der
Pfander:
a)wenn solche vorhanden sind
b)wenn keine vorhanden sind
Fir die Einhohlung der Versilberungsbewilligung dem Gemeindammann
Fir die Versteigerung und Gantbezug dem Gemeindammann

4. Fur grundversicherte Forderungen.

Fir das Rechtsbottdem Schuldenschreiber
o " " Gemeindammann

I1'1S. 99]

Fir die Warnung vor dem Auffall:

dem Gerichts-Prasidenten fiir die Bewilligung
" Schuldenschreiber flr die Ausfertigung

Gemeindammann fir die Anlegung

58.
10R.
3R.

2R.
58.
58.
12R.

2R.

10R.
5R.
3R.
15R.
18R.
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Fir den Auffallsruf:

dem Gerichts-Prasidenten 10.
" Schuldenschreiber 70,
" Gemeindammann fir das Anschlagen 5R.

13R

B. Im schnellen Rechtstriebe.

dem Gerichts-Prasidenten fur die Bewilligung 10R.

Fir die Ausfertigung des Rechtsbottes:

dem Schuldenschreiber 100.

Fir die Anlegung desselben:

dem Gemeindammann 50.
25R.

Fir die Pfandung oder die BeschlieBung und Versiegelung dem
Gemeindammann 25R.

Fir die Pfandversteigerung, wie bey der Schuldbetreibung.
Fir die schriftliche Anzeige an den Bezirksgerichts-Prasidenten, dal} der

Schuldner ausgetrieben sey, gebihrt dem Schuldenschreiber 70,
dem Gerichts-Prasidenten fir die Anordnung des Concurses 70,
demselben fiir einen Rechtsvorschlag 5R.

" fur eine Rechtsoéffnung // [S. 100] 5R.
dem Schuldenschreiber fir eine Aufkiindung welche der Glaubiger zu bezahlen

hat. 50.
dem Gemeindammann fir Einprotokollirung und Anlegung derselben 5R.

dem Schuldenschreiber fir Eintragung einer Angabe und Versendung an einen
andern Schuldenschreiber, welche vom Glaubiger zu

bezahlen sind 4R,
wobey dann aber weiter kein Porto zu berechnen ist.
Uebrigens sind alle Zuschriften an den Schuldenschreiber portofrey einzusenden.

§. 59. Dieses Gesetz tritt mit Aufgang der Rechte nach dem Rechtsstillstand im Herbst
in Kraft.

Alle vor diesem Tag angehobenen Betreibungen werden indessen nach dem
bisherigen Gesetze fortgefuhrt, mit der einzigen Ausnahme, dal} fur die
Rechtsstillstande die Bestimmungen des neuen Gesetzes gelten.

§. 60. Die diesem Gesetze widersprechenden altern Gesetze und Verordnungen sind
aufgehoben. // [S. 101]
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Anhang
Formulare.

1. Rechtsbott (auf Octavblatt.)
N. N. zu N. wird hierdurch erinnert, den N. N. zu N. fir seine Forderung von fl. ... zu
befriedigen, ansonsten in 21 Tagen von heute am gepfandet wirde.
N. den Der Schuldenschreiber des Bezirkes N.

N. N.

oder

Der Gemeindammann der Gemeinde N.
N. N.

2. Pfandschein (auf Quart.)

Da der N. N. von N. den N. N. von N. wegen seiner Forderung von fl. ... auf das
Rechtsbott hin nicht befriedigt hat, so wird der Hr. Gemeindammann N. beauftragt, die
Pfandung vorzunehmen.

Das Bort wurde ausgefertigt den ...
N. den Der Schuldenschreiber des Bezirkes N.
N. N.
bewilligt
Der Gemeindammann der Gemeinde N.
N. N. //[S. 102]

3. Warnung vor dem Auffall (auf Octav.)

Wenn der N. N. den N. N. wegen seiner Forderung von fl. ... nicht binnen ... Tagen
befriedigt, so wird der Auffallsruf ausgefertigt.

N. den Der Schuldenschreiber des Bezirkes N.
N. N.
bewilligt
Der Prasident des Bezirksgerichtes N.
N. N. //[S. 102]

4. Warnung vor der Versilberung (aufOctav.)
(Bey Forderungen, welche durch freywillige Pfander gedeckt sind.)

Wenn N. N. zu N. den N. N. zu N. wegen seiner Forderung von fl. ... nicht binnen ...
Tagen befriedigt, so wird die Versteigerung der Pfander erfolgen.
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N. den Der Schuldenschreiber des Bezirkes N.
N. N.
bewilligt
Der Prasident des Bezirksgerichtes N.
N. N.//[S.102] // [S. 103]

5. Auffallsruf (auf Octav.)

N. N. zu N. hat, der Warnung ungeachtet, den N. N. zu N. wegen seiner Forderung von
fl. ... nicht befriedigt. Bleibt auch dieser 6ffentliche Ruf erfolglos, so wird nach 10 Tagen
der Auffall eingeleitet.

N. den Der Schuldenschreiber des Bezirkes N.
N. N.
bewilligt
Der Prasident des Bezirksgerichtes N.
N. N.//[S. 102]

Zurich den 28. Brachmonath 1832.

Im Nahmen des Grolien Rathes:
Der Prasident,

Dr. F. L. Keller.

Der dritte Secretar,

Meyer von Knonau.

Wir Burgermeister und Regierungsrath des Standes Zurich haben zum Behuf der
Vollziehung des vorstehenden Gesetzes verordnet:

Dieses Gesetz soll gedruckt und den betreffenden Behdrden zugestellt werden.
Also beschlossen Samstags den 30. Brachmonath 1832.

Der Amtsbirgermeister,

Hirzel.

Der dritte Staatsschreiber,
Meyer von Knonau.

[Transkript: OCR (Uberarbeitung: sef)/25.02.2016]

Zircher Gesetzessammlung seit 1803 online © by Staatsarchiv des Kantons Zurich 2016



	13T[S. 79]13T I. Schuldbetreibungsbeamtete.
	II. Arten der Schuldbetreibung.
	III. Ordentliche Schuldbetreibung.
	A. Für Forderungen, die nicht grundversichert sind.
	B. Für grundversicherte Forderungen.
	IV. Rechtsstillstände.
	V. Nothganten.
	VI. Rechtsvorschläge und Rechtsöffnungen.
	VII. Schnelle Schuldbetreibung.
	VIII. Allgemeine Bestimmungen.
	IX. Gebühren.
	A. In der ordentlichen Schuldbetreibung.
	Für nicht grundversicherte Forderungen.
	1. Durch den Schuldenschreiber für und unter 16 Frkn.
	2. Warnung vor der Versilberung.
	3. In der Betreibung durch die Gemeindammänner.
	4. Für grundversicherte Forderungen.
	B. Im schnellen Rechtstriebe.
	Anhang
	Formulare.
	1. Rechtsbott (auf Octavblatt.)
	2. Pfandschein (auf Quart.)
	3. Warnung vor dem Auffall (auf Octav.)
	4. Warnung vor der Versilberung (aufOctav.)
	5. Auffallsruf (auf Octav.)

